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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Julia Post, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Hanna-Krahl, Sanne Kurz, Eva 
Lettenbauer, Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Gleich-
stellungsgesetzes 
hier: Ausweitung der Beanstandungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 23 wird wie folgt gefasst: 

„23. Art. 19 wird Art. 18 und wie folgt gefasst: 

„Art. 18 

Widerspruchsrecht 

(1) 1Halten die Gleichstellungsbeauftragten eine Maßnahme für unvereinbar 
mit diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern oder mit dem Gleichstellungskonzept, haben sie innerhalb von drei 
Wochen nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme zu widersprechen; bei außer-
ordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch spä-
testens innerhalb von fünf Kalendertagen einzulegen. 2Die Dienststellenleitung 
entscheidet innerhalb eines Monats erneut über die Maßnahme. 3Bis zur erneu-
ten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. 

(2) 1Hält die Dienststellenleitung den Widerspruch für unbegründet, legt sie 
diesen der nächsthöheren Dienststellenleitung unverzüglich vor. 2Abs. 1 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(3) 1Beanstandungen der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Lan-
desbehörden oder von Dienststellen kommunaler Gebietskörperschaften und 
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 werden in einem Ge-
spräch zwischen der Dienststellenleitung und den Gleichstellungsbeauftragten 
erörtert. 2Die Dienststelle entscheidet innerhalb eines Monats nach der Bean-
standung abschließend.““ 

2. Nach Nr. 23 wird folgende Nr. 24 eingefügt: 

„24. Nach Art. 18 wird folgender Art. 19 eingefügt: 

„Art. 19 

Mediation und gerichtliches Verfahren 

(1) 1Wird der Widerspruch durch die Dienststellenleitung ganz oder teilweise 
abgelehnt, können die Gleichstellungsbeauftragten die beim Staatsministerium 
bestehende Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern zur Medi-
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ation hinzuziehen. 2Die Mediation ist für beide Seiten freiwillig. 3Die Dienststel-
lenleitung kann für die Mediation eine weitere neutrale Person hinzuziehen. 4Die 
Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern hilft den Beteiligten im 
Rahmen der Mediation innerhalb eines Monats nach der Hinzuziehung eine Eini-
gung zu erarbeiten. 5Einigen sich die Gleichstellungsbeauftragten und Dienststel-
lenleitung, soll diese Einigung für beide Beteiligten verbindlich sein. 6Die Einigung 
ist in Textform festzuhalten. 

(2) 1Haben die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststellenleitung in 
Textform den Verzicht auf einen außergerichtlichen Einigungsversuch erklärt oder 
haben die Gleichstellungsbeauftragten oder die Dienststellenleitung das Schei-
tern des außergerichtlichen Einigungsversuchs in Textform festgestellt, so kön-
nen die Gleichstellungsbeauftragten innerhalb eines Monats das Verwaltungs-
gericht anrufen. 2Die Anrufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Anrufung des Gerichts kann nur darauf gestützt werden, dass die 
Dienststelle 

1. Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt hat oder 

2. ein Gleichstellungskonzept erstellt hat, das nicht den Vorgaben der Art. 4 
bis 6 entspricht. 

(4) 1Abweichend von Abs. 3 ist die Anrufung des Gerichts auch zulässig, 
wenn über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden worden ist. 2§ 75 Satz 2 bis 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Dienststelle trägt die Kosten, die den Gleichstellungsbeauftragten 
auf Grund von Rechtsbehelfen nach Abs. 2 bis 4 entstehen.““ 

3. Die bisherigen Nrn. 24 bis 30 werden die Nrn. 25 bis 31. 

 

 

Begründung: 

Ein freiwilliges Mediationsverfahren, so wie es der Gesetzentwurf der Staatsregierung 
vorsieht, damit die Gleichstellungsbeauftragten ihre Rechte durchsetzen können, ist ein 
Fortschritt, aber nicht ausreichend, um Defizite wie nicht bestellte Gleichstellungsbe-
auftragte oder nicht erstellte Gleichstellungskonzepte zu beheben. Das haben auch die 
Sachverständigen aus der behördlichen und kommunalen Praxis im Rahmen der Ex-
pertenanhörung im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes des Landtags am 
8. April 2025 zur Novellierung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes deutlich ge-
macht. Ebenso wurde darauf in weiteren Stellungnahmen zum Gesetzentwurf hinge-
wiesen, bspw. seitens des Deutschen Juristinnenbundes e. V. (Regionalgruppe Mün-
chen/Südbayern) vom 16. April 2025. 

Daher wird in dem neuen Art. 18 ein dienstelleninternes, fristgebundenes Wider-
spruchsverfahren geregelt. Wenn die Gleichstellungsbeauftragten von ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen, so entfaltet der Widerspruch eine aufschiebende Wir-
kung gegenüber dem Vollzug der angegriffenen Maßnahmen. Die aufschiebende Wir-
kung ist notwendig, um sicherzustellen, dass Widersprüche zügig behandelt und keine 
Fakten geschaffen werden. 

Darüber hinaus wird in Art. 19 ergänzend zum Mediationsverfahren ein Klagerecht der 
Gleichstellungsbeauftragten eingeführt, wie es auch für den Personalrat nach dem Bay-
erischen Personalvertretungsgesetz vorgesehen ist. Solche wirksamen Beanstan-
dungsmöglichkeiten mit Fristen, aufschiebender Wirkung und Klagerecht sind auch in 
anderen Bundesländern gesetzlich vorgesehen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/4432, 19/7229 

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6606 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Erweiterung des Geltungsbereichs 
(Drs. 19/4432) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6607 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Konkretisierung der Rechtsgrundlage für kommunale Gleichstellungs-
beauftragte 
(Drs. 19/4432) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6608 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Gleichstellungskonzepte - Mindestanforderungen für die Mustervorla-
gen und Ausdehnung der gesetzlichen Zielvorgaben 
(Drs. 19/4432)  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6609 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
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hier: Keine Streichung der Vorgaben für die geschlechtergerechte Auswahl 
der Referierenden und Leitenden bei Fortbildungsmaßnahmen 
(Drs. 19/4432) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6610 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes  
hier: Stärkung der Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6611 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes  
hier: Konkretisierung der Aufgaben, Rechte und Pflichten der Gleichstel-
lungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6612 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Aufgabenübertragung auf die Stellvertretung der Gleichstellungsbeauf-
tragten ohne Zustimmung der Dienststellenleitung ermöglichen 
(Drs. 19/4432) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6613 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Ausweitung der Beanstandungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6614 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Evaluationsvorschrift streichen 
(Drs. 19/4432) 

I. Beschlussempfehlung: 
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Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin zu 1: Martina Gießübel 
Berichterstatterin zu 2-10: Verena Osgyan 
Mitberichterstatter zu 1: Arif Taşdelen 
Mitberichterstatterin zu 2-10: Martina Gießübel 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-
tes federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend 
und Familie hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/6606, Drs. 19/6607, Drs. 19/6608, Drs. 19/6609, Drs. 19/6610, 
Drs. 19/6611, Drs. 19/6612, Drs. 19/6613 und Drs. 19/6614 in seiner 21. Sit-
zung am 20. Mai 2025 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6606, 19/6607, 19/6608, 19/6609, 
19/6610, 19/6611, 19/6612, 19/6613 und 19/6614 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat den Gesetz-
entwurf in seiner 27. Sitzung am 22. Mai 2025 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6606, 19/6607, 19/6608, 19/6609, 
19/6610, 19/6611, 19/6612, 19/6613 und 19/6614 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/6606, Drs. 19/6607, 
Drs. 19/6608, Drs. 19/6609, Drs. 19/6610, Drs. 19/6611, Drs. 19/6612, Drs. 
19/6613 und Drs. 19/6614 in seiner 29. Sitzung am 26. Juni 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 1 Nr. 30, dort in 
Art. 23 Abs. 1 Satz 1 und in § 2 als Datum des Inkrafttretens jeweils der 
„16. Juli 2025“ eingetragen wird. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6606, 19/6607, 19/6608, 19/6609, 
19/6610, 19/6611, 19/6612, 19/6613 und 19/6614 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Brunnhuber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6606, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Erweiterung des Geltungsbereichs 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6607, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Konkretisierung der Rechtsgrundlage für kommunale Gleichstellungs-

beauftragte 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6608, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Gleichstellungskonzepte – Mindestanforderungen für die Mustervorla-

gen und Ausdehnung der gesetzlichen Zielvorgaben 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  
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4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6609, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Keine Streichung der Vorgaben für die geschlechtergerechte Auswahl 

der Referierenden und Leitenden bei Fortbildungsmaßnahmen 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6610, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes  
hier: Stärkung der Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6611, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes  
hier: Konkretisierung der Aufgaben, Rechte und Pflichten der Gleichstel-

lungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6612, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Aufgabenübertragung auf die Stellvertretung der Gleichstellungsbeauf-

tragten ohne Zustimmung der Dienststellenleitung ermöglichen 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  
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8. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6613, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Ausweitung der Beanstandungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Julia Post u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6614, 19/7229 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes 
hier: Evaluationsvorschrift streichen 
(Drs. 19/4432) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Dr. Simone Strohmayr
Abg. Alfred Grob
Abg. Jörg Baumann
Abg. Roswitha Toso
Abg. Julia Post
Staatsministerin Ulrike Scharf



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die 

Tagesordnungspunkte 6 und 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes (Drs. 19/4432)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drsn. 19/6606 mit 

19/6614)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Holger Grießhammer, Dr. Simone Strohmayr, 

Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes (Drs. 19/4553)

- Zweite Lesung -

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 

51 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der 

stärksten Fraktion. Die erste Rednerin ist Frau Kollegin Dr. Simone Strohmayr für die 

SPD-Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Gleichberechtigung, Gleichstellung haben wir doch längst, oder? – Wenn 

Sie so denken, sind Sie nicht allein. Allein hier im Plenarsaal werden viele so denken, 

manche lauter, manche leiser. Allein die Zahl der Anwesenden zeigt, dass das Inter-

esse an diesem Thema nicht sehr groß ist.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt arbeiten wir einmal faktenbasiert: Sehen 

wir uns einfach einmal die Löhne im öffentlichen Dienst an und schauen wir, wie viele 

Frauen wir in Führungspositionen haben. Wir werfen einen Blick auf den Bayerischen 
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Gleichstellungsbericht; denn der zeigt die Fakten. Er zeigt die alltägliche Diskriminie-

rung von Frauen, auch im Jahr 2025, auf.

Die Frauen im öffentlichen Dienst verdienen nämlich immer noch weniger als die 

Männer. Durchschnittlich sind das 234 Euro im Monat. Und sie haben geringere 

Chancen auf eine Führungsposition. Aber damit nicht genug: 21 % der Dienststellen 

des Freistaats haben trotz Verpflichtung kein Gleichstellungskonzept und 14 % keine 

Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten.

Zu Beginn muss also erst einmal festgestellt werden: Wir haben zwar in Bayern seit 

1996 ein Gleichstellungsgesetz – und es war sicherlich für die damalige Sozialminis-

terin Barbara Stamm ein harter Kampf, dieses Gesetz durchzusetzen –, aber ganz 

offensichtlich wurde mit diesem Gesetz nicht das erreicht, was erreicht werden sollte, 

nämlich die Gleichstellung von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst. Deswegen 

ist es grundsätzlich erst einmal gut, dass wir heute über eine Reform des Gleichstel-

lungsgesetzes reden. Das war wirklich allerhöchste Zeit.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Das sieht im Übrigen auch einer Ihrer Beamten so, nämlich Herr Dr. Knabel, der 

Gleichstellungsbeauftragte im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz, der bei der Anhörung im Ausschuss sagte – ich zitiere –: Wir sind in 

Bayern mittlerweile Schlusslicht, wenn es um die Novellierung der Landesgleichstel-

lungsgesetze geht. Daher forderte er ganz deutliche Sanktionen. Wenn das Gesetz 

nämlich keine Sanktionen enthält, dann kommt die Gleichstellung hier in Bayern nicht 

voran. Ich habe die Zahlen vorhin schon genannt. Nur zur Erinnerung: 21 % der 

Dienststellen haben trotz Verpflichtung kein Gleichstellungskonzept und 14 % keine 

Gleichstellungsbeauftragte bzw. keinen Gleichstellungsbeauftragten.

Fakt ist also: Es gibt wenige Gesetze in Bayern, die so nachhaltig missachtet werden 

wie das Bayerische Gleichstellungsgesetz. Das Gesetz ist wirklich ein zahnloser Tiger. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir einem zahnlosen Tiger einen einzigen Zahn 
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implantieren, dann wird daraus noch längst kein wirksames Gebiss. Soll heißen: Der 

Entwurf der Staatsregierung lässt inhaltlich und handwerklich stark zu wünschen übrig.

Ganz anders sieht es mit unserem Gesetzentwurf aus. Unser Entwurf ist in einer 

Arbeitsgruppe des DGB entstanden, die unter anderem aus Mitgliedern des Münchner 

Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten besteht.

(Unruhe)

– Es wäre schön, wenn Sie mir zuhören würden; denn dann kann ich Sie vielleicht 

überzeugen. Das wäre sehr freundlich.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aller 

Fraktionen, ihre Gespräche einzustellen. Bei allen Fraktionen werden gerade halblaute 

Gespräche geführt, die die Rednerin stören. – Bitte schön, Sie haben das Wort.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich be-

schämend, dass Sie bei diesem Thema einem Redner nicht einmal ein paar Minuten 

zuhören können. Wir arbeiten seit über zehn Jahren an der Reform dieses Gesetzes. 

Ich finde es deshalb beschämend, dass Sie hier nicht zuhören können.

Wie gesagt, dieser Arbeitsgruppe des DGB gehören der Münchner Arbeitskreis der 

Gleichstellungsbeauftragten, kommunale Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter der Ge-

werkschaften und viele Fachleute an.

(Zuruf von der AfD: Das merkt man!)

Diese Arbeitsgruppe hat im Laufe von zehn Jahren einen wirklich guten Gesetzentwurf 

erarbeitet, den wir heute vorgelegt haben. – Jetzt läuft mir die Zeit davon, weil ich so 

viel mit Ihnen zu tun hatte.

(Lachen bei der AfD)
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Unser Gesetzentwurf ist ein hervorragender Gesetzentwurf, ganz anders als der Ge-

setzentwurf der Staatsregierung, der zu wünschen übrig lässt. Bei Ihnen geht es in 

Minischritten voran, manchmal sogar rückwärts. Das ist wirklich beschämend, dass 

Sie nach zehn Jahren zur Reform dieses wichtigen Gesetzes einen solchen Entwurf 

vorlegen.

Zu den positiven Punkten im Gesetzentwurf der Staatsregierung werden sicherlich 

andere Kolleginnen und Kollegen noch etwas sagen. Ich möchte sagen: Liebe Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier, mit einem einzigen Zahn können wir uns nicht 

begnügen. Gleichstellung ist ein Grundrecht. Gleichstellung ist ein Verfassungsauftrag.

(Beifall bei der SPD)

Bayern muss, wie andere Bundesländer auch, im öffentlichen Dienst mit gutem Bei-

spiel vorangehen. Liebe Frau Ministerin Scharf, es wäre Ihre Aufgabe gewesen, für 

uns Frauen zu kämpfen und sich für uns Frauen einzusetzen, damit die Gleichstellung 

vorankommt.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das macht sie auch!)

Sie sind die oberste Gleichstellungsbeauftragte. Frau Ministerin.

Wir von der SPD stehen für einen gesellschaftlichen Aufbruch, für Demokratie und 

Gerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU und der FREIEN WÄHLER, 

zum Schluss kann ich Sie nur aufrufen: Legen Sie Ihre Heimchen-am-Herd-Ideologie 

endlich vollständig ab. Sie ist veraltet und bringt uns nicht weiter. Stimmen Sie einfach 

unserem Gesetzentwurf zu, dann wird ein Schuh daraus.

(Beifall bei der SPD – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das ist ja wirklich beleidi-

gend! Das stimmt nicht!)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Der nächste Redner ist 

Herr Kollege Alfred Grob für die CSU-Fraktion.
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Alfred Grob (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-

gen! "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." – Seit 1949, also seit gut 75 Jahren, 

sichert dieser lapidare, klare Satz im Grundgesetz Frauen und Männern die gleichen 

Rechte zu. 1990 wurde dieser Satz ergänzt: "Der Staat fördert die tatsächliche Durch-

setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseiti-

gung bestehender Nachteile hin." Das steht wortgleich in Artikel 118 Absatz 2 der 

Bayerischen Verfassung. Das bedeutet, alle, die wir hier sitzen, haben einen klaren 

Verfassungsauftrag. Wir wollen nun das Bayerische Gleichstellungsgesetz auf einen 

aktuellen Stand bringen und es novellieren. Frau Kollegin Dr. Strohmayr, das haben 

wir mit Ihnen gemein.

Das Bayerische Gleichstellungsgesetz ist 30 Jahre alt. Es muss ein gutes Gesetz sein, 

weil es lange gehalten hat. Da es teilweise überholt ist und von der Lebenswirklichkeit 

eingeholt wurde, wird es jetzt modernisiert. Diese Modernisierung führen wir jetzt 

durch.Gerade in Zeiten des offensichtlichen Fachkräftemangels, auch und gerade im 

öffentlichen Dienst, muss der öffentliche Dienst wettbewerbsfähig sein; darüber haben 

wir schon oft im Ausschuss debattiert. Das wissen wir alle. Der öffentliche Dienst muss 

ein absolut attraktiver und gern gewählter Arbeitgeber bei unseren jungen Leuten sein. 

Deswegen brauchen wir auch das Gleichstellungsgesetz.

Die optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Sicherheit eines Beamtenjobs, 

die Planbarkeit, gute Beförderungsmöglichkeiten und auch die Entwicklungspotenzi-

ale daraus sind ausschlaggebend, und zwar für Männer und für Frauen. Deshalb 

sehen wir auch das Beispiel der praktischen Konkordanz: Zum einen muss man das 

Leistungsprinzip im Beamtentum gewährleisten, zum anderen natürlich auch Gleich-

stellung regeln. Denn es heißt auch im Grundgesetz: Der Zugang zu öffentlichen 

Ämtern erfolgt für einen jeden und eine jede ausschließlich über Eignung, Befähigung 

und fachliche Leistung und damit gemäß Artikel 33 des Grundgesetzes über das 

Leistungsprinzip, die Bestenauslese. Diese beiden Waagschalen müssen wir in eine 

ausgewogene Position bringen. Dafür sind wir da.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen, meine Herren, dieser Gesetzentwurf verfolgt eine ganz klare Maxime. 

Der Wahlspruch lautet hier: Wir wollen gar nicht alles regeln, was man irgendwo 

noch regeln kann, sondern nur genau das, was geregelt werden muss, auf das We-

sentliche beschränkt, fokussiert, knapp und klar. Nicht mehr und nicht weniger. Drei 

wesentliche Aspekte stehen im Mittelpunkt: Entbürokratisierung, Modernisierung und 

Digitalisierung. Meine Damen, meine Herren, genau das haben wir bei der Gesetzge-

bung berücksichtigt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Meine Damen, meine Herren, wir sind uns sicher alle einig. Eine gute Novellierung 

macht das Gesetz sicher noch ein Stück weit besser, aber letztendlich wäre es doch 

am besten, wenn wir dieses Gesetz irgendwann einmal nicht mehr bräuchten – so, wie 

es in der Verkehrssicherheit immer wieder "Vision Zero" heißt. Irgendwann sind wir 

also in der Gleichberechtigung so gut, dass wir dieses Gesetz nicht mehr brauchen. 

Das ist unser Ziel.

Wie schaut es nun tatsächlich aus? Wie weit sind wir? Ist der öffentliche Dienst tat-

sächlich schon auf dem Weg der vollkommenen Gleichberechtigung? Sind wir schon 

sehr weit fortgeschritten?

(Anna Rasehorn (SPD): Nein!)

– Zuhören, das kommt. Das ist auch für Sie interessant. Es gibt schon noch Luft nach 

oben, und das wissen wir auch. Deswegen ändern wir das Gesetz.

(Anna Rasehorn (SPD): Ich bin sehr aufmerksam!)

– Danke. – Die Tendenz ist durchaus positiv, aber es gibt Änderungsbedarf, und 

deswegen gehen wir das Gesetz jetzt an.

Protokollauszug
54. Plenum, 02.07.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 6



Es gibt Beispiele für Änderungsbedarf; Frau Strohmayr hat es auch gesagt. Der 

öffentliche Dienst hat einen Frauenanteil von 60,9 %. In Führungspositionen des öf-

fentlichen Dienstes sind es aber nur 45,5 %. Es gibt also ein Delta von gut 15 %, 

wo die Frauen zwar beschäftigt, aber nicht an Führungspositionen beteiligt sind. Das 

ist ein Ansatzpunkt; das wollen wir besser machen. Es gibt auch eine These dazu: 

Jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit; das haben wir auch im Ausschuss für Fragen 

des öffentlichen Dienstes intensiv diskutiert. Die Unterrepräsentanz von Frauen in 

Führungspositionen ergibt sich ganz überwiegend aus der geringeren Beteiligung von 

Teilzeitkräften an Führungspositionen. Was heißt das für uns? – Wir müssen Modelle 

wie "Führen in Teilzeit" für Männer und Frauen weiterentwickeln. Das sind wichtige 

Aspekte der Gleichstellung und Gleichbehandlung.

Noch ein paar Beispiele: 14,5 % der Dienststellen des Freistaates Bayern haben noch 

keine Gleichstellungsbeauftragte; da wollen wir auch ran. Man könnte natürlich auch 

sagen: 85,5 % haben einen Gleichstellungsbeauftragten. Knapp 30 % haben noch 

kein Gleichstellungskonzept. Das wollen wir auf jeden Fall ändern.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): 70 % haben eines!)

Da werden wir auch mit diesem Gesetz ansetzen. Deswegen gehen wir das Ganze 

an. Das werden wir besser machen.

Was ist das Ziel des Gleichstellungsgesetzes, meine Damen und Herren? – Die 

Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst unter Wahrung der 

Grundsätze von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Darum kommen wir 

sowieso nicht herum. Und wir lösen uns von der über viele Jahre gehegten Vorstel-

lung, dass Gleichstellung immer gleichzeitig Frauenförderung heißen muss. Ziel ist es 

ferner auch, die Erhöhung der Anteile von Frauen bzw. von Männern in den Bereichen 

sicherzustellen, bei denen das jeweilige Geschlecht unterrepräsentiert ist. Genau das 

ist der richtige Satz. Letztlich geht es auch um die bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Erwerbstätigkeit für Frauen und für Männer.
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Was haben wir jetzt in unserem Gesetzentwurf geändert? – Das erste und wichtigste 

ist für mich eine Vereinheitlichung der Gleichstellungskonzepte durch Mustervorlagen, 

sodass jeder weiß, was zu berichten ist, und die Digitalisierung dieser Mustervorlagen. 

Dann hat man die Daten digital erhoben, kann sie digital auswerten und natürlich auch 

– sollte einmal ein Bericht kommen – den Berichtspflichten relativ gut digital nachkom-

men. Die Vorteile sind folgende: Minimierung des Verwaltungsaufwandes, einheitliche, 

vollständige und standardisierte Übermittlung von Gleichstellungskonzepten und eine 

Basis für ein Controlling. Wer kommt als Dienststellenleiter seinen Verpflichtungen der 

Gleichstellung nach und wer nicht? Dann kann man nachjustieren.

Es ist wichtig, dass dann später bei einer Zentralstelle die Meldung aller Namen der 

Gleichstellungsbeauftragten in Bayern eingeht, sodass sie sich vernetzen, Best-Practi-

ce-Beispiele austauschen und sich gegenseitig unterstützen können.

Der zweite wesentliche Punkt unseres Gesetzentwurfs ist folgender: Wir richten eine 

Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern beim Staatsministerium 

für Arbeit und Soziales ein, die gleichzeitig auch Vernetzungsstelle für die Gleichstel-

lungsbeauftragten ist, eine Plattform für den Austausch und die gegenseitige Beratung 

in dieser fachlichen Thematik.

Die Leitstelle sammelt digitalisierte Meldungen, kontrolliert die Zielvorgaben, setzt 

Standards und überprüft die Zielerreichung. Das Wesentliche ist: Wir wollen ein Me-

diationsverfahren; da sind wir auf einer völlig anderen Spur als Frau Dr. Strohmayr. 

Es wird immer irgendwie Divergenzen geben. Es wird Dienststellenleiter geben, die 

nicht mit der Gleichstellung konform gehen; da muss man intervenieren. Ich bin aber 

der Meinung, dass ein Klageverfahren im ersten Moment zwar restriktiv klingt, aber 

mehrere Nachteile hat: Eine Klage ist zeitaufwendig, verwaltungsaufwendig, und vor 

allem trägt sie die Konflikte in die Dienststellen hinein. Die Gleichstellungsbeauftragte 

der Dienststelle muss gegen den eigenen Dienststellenleiter klagen. Das hat doch 

keinen Sinn. Ich war lange Dienststellenleiter und bin überzeugt davon, dass hier ein 

anderer Weg gefunden werden muss.
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Deswegen bin ich für dieses Mediationsverfahren, auch wenn es ein zahnloser Tiger 

ist; denn mir ist ein zahnloser oder meinetwegen auch ein einzahniger Tiger lieber als 

eine Katze, die sich permanent in den eigenen Schwanz beißt und dann verbrannte 

Erde, Ärger und nur Restriktionen auf der Dienststelle hinterlässt. Deswegen ist das 

Mediationsverfahren das bessere Verfahren, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Es gibt die Vernetzungsstelle für die Gleichstellungsbeauftragten, sodass gerade auch 

Kommunen nicht ein irgendwie einsames Leben führen, sondern sich mit gleichge-

sinnten Nachbarlandkreisen oder den Ministerien fachlich vernetzen können. Das 

führt zu Mentoringprogrammen, es führt zum Austausch von Best-Practice-Beispielen, 

der Organisation von Fortbildungsveranstaltungen und eben auch zu einer gleichen 

Rechtsanwendung in ganz Bayern. Das überwacht und koordiniert die Zentralstelle im 

Ministerium. – Liebe Frau Staatsministerin, das wird von Ihnen bestimmt auch noch 

intensiver behandelt.

Völlig unstreitig ist die Verlängerung der Amtszeit von drei auf fünf Jahre; dem haben 

alle zugestimmt. Das baut auch bürokratische Hemmnisse ab, man kann ohne weitere 

Ausschreibung fünf Jahre amtieren. Letztendlich ist mir noch wichtig, dass die Freistel-

lungen für die Gleichstellungsbeauftragte und die Stellvertretung im Gesetz geregelt 

sind, auch die Aufgabenteilung zwischen Gleichstellungsbeauftragter und Vertretung, 

allerdings in Absprache mit dem Dienststellenleiter. Das war uns wichtig; denn die 

Gesamtverantwortung bleibt letztendlich beim Dienststellenleiter.

Wir haben noch geregelt, dass in Gremien, in denen die Staatsregierung die Mehr-

heitsanteile hat, auch der Gleichstellungsgedanke nach vorne getragen wird. Bei-

spielsweise muss bei mehr als zwei Vorständen mindestens einer eine Frau oder 

einer ein Mann sein, und bei Aufsichtsräten müssen mindestens 30 % weiblich oder 

30 % männlich sein. Damit haben wir viel geregelt und den Administrationsaufwand in 

Grenzen gehalten.
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Meine Damen, meine Herren, wir sind überzeugt, dass wir hier wirklich einen aus-

gewogenen, schlanken, auf Digitalisierung und Bürokratieabbau achtenden Gesetz-

entwurf vorlegen, der alle wichtigen Aspekte der Gleichstellung berücksichtigt.Am 

26. Oktober 2021 hatten wir eine Expertenanhörung im Ausschuss für Fragen des 

öffentlichen Dienstes. Die Ergebnisse sind ganz überwiegend in diesen Gesetzent-

wurf eingeflossen. Eine erneute Expertenanhörung am 8. April hat uns in unserem 

Ansinnen bestätigt, dass kein weiterer unabänderbarer Änderungsbedarf herrscht. 

Deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem wohlausgewogenen Gesetzesentwurf. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf der SPD und die sonstigen Änderungsanträge ab. – 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächster Red-

ner ist der Abgeordnete Jörg Baumann für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Bei den 

Gesetzentwürfen der Staatsregierung und der SPD sowie bei den dazugehörigen 

Änderungsanträgen der GRÜNEN zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-

setzes sehen wir leider eine Entwicklung, die in vielen Punkten symptomatisch für 

eine Politik der ideologischen Einmischung ist. Dabei zeigt sich auch, dass generell 

den Dienstvorgesetzten bzw. allen Bürgern sowie Entscheidungsträgern großes Miss-

trauen entgegengebracht wird. Es wird einfach unterstellt, dass Männer bevorzugt 

und Frauen generell benachteiligt werden. Die Antragsteller behaupten, dass sie dem 

Gleichberechtigungsgrundsatz unserer Verfassung Geltung verschaffen wollen.

Doch in der Praxis bedeutet das in Wahrheit etwas ganz anderes. Die vorgebliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst führt nämlich in der 
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Realität zu einer Quotenregelung durch die Hintertür. Das zeigt auch die verpflichten-

de Zielvorgabe für Frauen in Führungspositionen, die weiter ausgebaut werden soll. 

Parteien und Politiker, die nicht in der Lage sind, das Wort "Frau" zu definieren, 

kämpfen für die angeblich nicht vorhandenen Rechte jener nicht definierbaren Perso-

nengruppe. Die AfD lehnt diese ideologisch motivierten Vorgaben ab.

(Beifall bei der AfD)

Wir setzen stattdessen auf individuelle Leistung, Eignung und Befähigung als ent-

scheidende Kriterien für berufliches Fortkommen. Wir wollen keine politischen Zielvor-

gaben, die letztlich die Entscheidungsfreiheit der Vorgesetzten einschränken und in 

der Realität dazu führen, dass aus Quotengründen Personen in Führungspositionen 

kommen, denen sie vielleicht gar nicht gewachsen sind.

Es ist bezeichnend, dass die Gesetzentwürfe und die Änderungsanträge davon aus-

gehen, dass die öffentliche Verwaltung wissentlich und willentlich diskriminiert. Fakt ist 

aber, dass die Gleichstellung vielerorts längst erreicht ist. Die Staatsregierung selbst 

schreibt in ihrem Gesetzentwurf zum Beispiel, dass "der Frauenanteil in der gesamten 

öffentlichen Verwaltung auf 60,9 % gestiegen" ist. "Auch der Frauenanteil in Führungs- 

und Leitungspositionen hat sich auf insgesamt 45,5 % erhöht." Hier hat sich der 

Frauenanteil also fast um die Hälfte erhöht, und man kann davon ausgehen, dass 

dieser Anteil auch weiterhin permanent steigen wird.

Trotzdem reicht es den professionellen Diskriminierungsnörglern immer noch nicht. 

Sie wollen noch mehr Eingriffe, noch mehr Reglementierungen und noch mehr staatli-

che Kontrolle. Wir als AfD erkennen Gleichberechtigung selbstverständlich als Wert 

an; aber Gleichberechtigung darf nicht dazu führen, dass die Chancengleichheit aus-

gehebelt wird. Wer für beide Geschlechter Zielvorgaben festlegt, behandelt Menschen 

nicht als Individuen, sondern schert alles über einen Kamm.

Weiter bauen die Gesetzentwürfe und die Änderungsanträge erneut zusätzliche bü-

rokratische Hürden auf: noch mehr Gleichstellungskonzepte, Musterformulare, Daten-
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abfragen und Berichtspflichten. Wir sind der Meinung, dass jedes neue Formular, 

jede zusätzliche Berichtspflicht und zusätzliche Gleichstellungskonzepte Ressourcen 

binden, die im öffentlichen Dienst dringend an anderer Stelle gebraucht werden. Die 

angekündigte Bürokratieentlastung ist also, wie immer, reine Rhetorik.

Ferner wird mit dem Ausbau der Rolle der Gleichstellungsbeauftragten, Vernetzungs-

stellen und Mediationsverfahren ein zusätzlicher Apparat geschaffen, der völlig über-

flüssig ist. Die Gleichstellungsbeauftragten haben außerdem Einblick in sensible Per-

sonalvorgänge, Einfluss auf Stellenbesetzungen und Mitsprachrechte – dies alles, 

ohne dass dies einen konkreten Nutzen bringt, sondern unter Umständen sogar scha-

det. Es sind auch Kleinigkeiten, die nicht nachvollziehbar sind und keinen Sinn erge-

ben. Ich nenne ein Beispiel: Bei jeder Stellenausschreibung soll die weibliche und die 

männliche Berufsbezeichnung verwendet werden, in Klammern ergänzt um "m/w/d". 

Die Ausschreibung der weiblichen und männlichen Stellenbezeichnung sei dabei Ihrer 

Meinung nach essenziell zur Auflösung von festgeschriebenen Rollenbildern. Träumen 

Sie einfach weiter. In der Praxis wird das absolut nichts bewirken.

Wirtschaft und Bürger werden laut der Gesetzentwürfe angeblich nicht belastet. Doch 

tatsächlich werden Kommunen mit Vorgaben und Berichtspflichten traktiert. Der Ge-

meinde wird die Selbstverwaltung somit erschwert, und es ist ein weiterer Eingriff in 

die kommunale Freiheit.

Es wird behauptet, es sei ein Problem, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten und 

darum keine Führungsverantwortung erhalten. – Das geht den Staat aber nichts an. 

Er hat sich nicht in individuelle Lebenswege einzumischen. Die Menschen entscheiden 

sich frei für Teilzeit, für Familie, für Karriere oder aber auch dagegen. Hier darf sich 

die Politik nicht einmischen. Umerziehung durch den Staat brauchen und wollen die 

Menschen nicht.

Wir als AfD fordern eine Rückbesinnung auf das, was unsere Gesellschaft stark 

gemacht hat: Eigenverantwortung, individuelle Entscheidungen, Leistungsbereitschaft 
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und Vielfalt echter Lebensentwürfe. Deshalb lehnen wir die Gesetzentwürfe und die 

Änderungsanträge rundweg ab. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Roswitha Toso für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Frau Abgeordnete, Sie 

haben das Wort.

Roswitha Toso (FREIE WÄHLER): Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher! Heute setzen wir die Debatte zur 

Novelle des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes fort. Bereits in der Ersten Lesung 

im Januar haben wir deutlich gemacht, dass wir die Weiterentwicklung des Gleichstel-

lungsgesetzes ausdrücklich begrüßen. Jetzt geht es aber um das Konkrete, um die 

Ausgestaltung im Detail und insbesondere um die Änderungsanträge.

Lassen Sie mich vorweg auch ganz klar sagen: Gleichstellung ist ein zentrales Anlie-

gen der Staatsregierung. Gleichstellung ist mehr als Symbolik, sie ist tägliche Aufga-

be. Unser Ziel ist ein Gesetz, das wirkt; aber es muss auch in der Praxis tragfähig 

bleiben. Es braucht ein Gesetz, das Fortschritt bringt, ohne Strukturen zu überlasten. 

Das ist der Maßstab, an dem wir uns heute orientieren. Viele der eingebrachten 

Änderungsanträge mögen gut gemeint sein; aber gut gemeint ist nicht immer gut 

gemacht. Mehr Gleichstellung erreicht man nicht zwingend durch mehr Bürokratie, 

sondern durch kluge, praxistaugliche Lösungen, und genau diese Balance wollen wir 

wahren.

Zum Antrag auf Erweiterung des Geltungsbereichs ist anzumerken: Die Idee, das 

Gesetz auch auf Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand auszudehnen, klingt 

auf den ersten Blick nachvollziehbar; aber eine Ausweitung auf privatrechtlich organi-

sierte Unternehmen bringt rechtlich wie organisatorisch massive Probleme mit sich, 

ohne dass die öffentliche Hand dort wirklich steuernd eingreifen kann. Die bestehende 
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Hinwirkungspflicht ist hier das geeignetere Instrument. Deshalb lehnen wir den Antrag 

ab.

Auch bei der Rolle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sehen wir deutlichen 

Nachbesserungsbedarf. Ihre Arbeit ist unbestritten wertvoll; aber ein starres Regel-

werk mit Mindestvorgaben und zusätzlichen Pflichten ab einer bestimmten Einwoh-

nerzahl greift zu kurz. Kommunen brauchen Spielraum, keine pauschalen Vorgaben. 

Gleichstellung gelingt nicht durch starre Quoten, sondern durch Verlässlichkeit, durch 

Vertrauen und durch die Kompetenz vor Ort. Der Änderungsantrag der GRÜNEN 

zur Konkretisierung der Rolle kommunaler Gleichstellungsbeauftragter bedeutet in 

der Praxis, dass eine Stadt mit circa 20.001 Einwohnern plötzlich eine Vollzeitstel-

le schaffen müsste, auch wenn hier bereits eine halbe Stelle in Kombination mit 

anderen Aufgaben gut funktioniert hat, während andere Kommunen mit knapp unter 

20.000 Einwohnern entweder eine Organisationseinheit benennen oder auf den Land-

kreis zurückgreifen sollen. Das ist keine passgenaue Lösung, das ist Bürokratie nach 

Einwohnerzahl.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie der Abgeordneten Tanja Schorer-Dre-

mel (CSU))

Bei den Gleichstellungskonzepten wird Einheitlichkeit durch verpflichtende Mustervor-

lagen angestrebt.Doch Einheitlichkeit darf nicht zu Uniformität werden. Konzepte ent-

falten dann Wirkung, wenn sie von innen kommen, und nicht, wenn sie bloß von 

außen diktiert oder übergestülpt werden. Was zählt, ist nicht der schönste Plan, son-

dern die Umsetzung im Alltag.

Die Verwaltung eines mittleren Landratsamtes müsste jährlich gleich mehrere neue 

Konzepte erstellen und vorlegen, obwohl Gleichstellung dort längst gelebte Praxis ist. 

Gleichzeitig fehlt das Personal für die tatsächliche Gleichstellungsarbeit, weil es durch 

Berichteschreiben gebunden ist.
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Zum Thema der geschlechtergerechten Auswahl von Referierenden: Natürlich ist Re-

präsentanz wichtig, aber dabei muss Qualifikation, nicht Quote das Kriterium sein. 

Eine gesetzlich verordnete Ausgewogenheit bei Fortbildungen läuft Gefahr, Symbolpo-

litik zu betreiben, und das hilft am Ende niemandem. Wenn zum Beispiel ein Landrats-

amt einen Feuerwehrexperten zur Schulung einlädt, aber keine weitere Referentin für 

den gleichen Bereich findet, muss die Schulung verschoben oder künstlich ergänzt 

werden. Die Qualifikation gerät damit ins Hintertreffen.

Auch bei den Regelungen zur Freistellung und zur Aufgabenbeschreibung von Gleich-

stellungsbeauftragten sehen wir Schwierigkeiten. Dienststellen in Bayern sind sehr 

vielfältig. Starre Freistellungsquoten oder automatische Stellvertretungsregelungen ig-

norieren diese Realität. Wenn Gleichstellungsarbeit mit anderen komplexen Feldern 

wie Antidiskriminierung, Behinderung oder sexueller Belästigung vermischt wird, ent-

steht am Ende zudem Unklarheit statt Klarheit. Das nützt niemandem.

Besonders kritisch sehen wir den Vorschlag zur Einführung eines Widerspruchs- und 

Klagerechts. Wir verstehen das Anliegen. Gleichstellungsbeauftragte sollen gestärkt 

werden. Aber der Weg über rechtliche Auseinandersetzungen birgt das Risiko, ein 

integratives Anliegen in ein konfrontatives Verfahren zu überführen. Unser Weg ist und 

bleibt die Kooperation, nicht die Eskalation: Mediation statt Klage, Miteinander statt 

Gegeneinander.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist heute nicht, Maximalforderungen 

zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist, eine wirksame Gleichstellung zu ermöglichen, mit 

Augenmaß, mit Verantwortung und mit Blick für das Machbare. Diese Novelle ist ein 

Fortschritt, aber sie ist kein Freibrief für Überregulierung. Die Änderungsanträge, so 

wie sie vorliegen, lehnen wir ab, nicht weil wir Gleichstellung ausbremsen wollen, 

sondern weil wir sie verankern wollen, nachhaltig, rechtssicher und mit der nötigen 

Nähe zur Praxis.
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Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten für die engagierte Debatte und die sachliche 

Zusammenarbeit danken.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Kollegin, es liegt eine Meldung zu 

einer Zwischenbemerkung vor. – Dazu erteile ich der Kollegin Dr. Simone Strohmayr, 

SPD-Fraktion, das Wort. Bitte.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Liebe Frau Kollegin, ich bin über Ihren Redebeitrag 

schon relativ erstaunt. Sie sind mit Sicherheit auch kommunalpolitisch tätig. Ich wund-

ere mich schon, woher Sie die Weisheit nehmen, dass in den Landratsämtern überall 

schon Gleichstellung gelebt wird. Wir erhalten ja in jeder Legislaturperiode den Gleich-

stellungsbericht. Wenn man diesen durchliest, kann man ihm sehr gut entnehmen, 

dass genau das eben nicht der Fall ist. In einzelnen Ämtern mag das mit Sicherheit 

so sein, aber Gleichstellung lebt halt nur dann, wenn sie tatsächlich überall verwirklicht 

wird. Deswegen bin ich schon erstaunt, wenn Sie sagen, das werde schon überall 

gelebt. Ich finde, das kann man einfach nicht sagen.

Ich bin auch erstaunt, dass Sie sich als Frau hierhinstellen und dieses Thema wirklich 

derart unambitioniert abhandeln. Ich denke, wir sollten als Frauen zusammenhalten.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Jetzt kommt wieder die Frauenmasche!)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Kollegin, Sie haben eine Minute für Ihre 

Zwischenbemerkung.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Wir sollten als Frauen zusammenhalten. Ich finde, 

dazu gehört auch, dass wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft besser werden 

können.

Roswitha Toso (FREIE WÄHLER): Ich glaube, dass dieses Gesetz wirklich eine 

Verbesserung bringt. Mit kleinen Schritten geht es bestimmt besser als mit großen 
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Schritten, bei denen man stolpert und bei denen es dann nicht passt. Ich glaube, die 

Akzeptanz ist einfach wichtiger.

Bei uns im Landratsamt in Passau haben wir schon mehr Frauen als Abteilungsleiter 

als Männer. Unser Landrat sagt immer, er bräuchte eigentlich noch mehr Männer. Wir 

haben schon sehr viel mehr Frauen.

Sie haben zuvor gesagt, dass nur 14 % keine Gleichstellungsbeauftragte haben. Im 

Gegensatz heißt das, dass schon 86 % eine Beauftragte haben. Wir sind ja noch 

nicht am Ende dieses Prozesses. Er läuft noch. Ich denke, dieses Gesetz ist ein guter 

Schritt zu einer weiteren Verbesserung.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Nächste Red-

nerin ist für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Kollegin Julia Post. Bitte schön, Sie haben 

das Wort.

Julia Post (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses Gesetz stammt aus dem Jahr 1996, und 

genau so fühlt es sich auch an. Jetzt könnte man ja sagen: Endlich gibt es eine 

Reform. – Wir haben lange darauf gewartet. Wir waren alle sehr gespannt darauf. 

Schon seit zehn Jahren arbeiten die Verbände daran – Frau Dr. Strohmayr hat es ge-

sagt –, und jetzt kommt das. Also darauf hätte man nicht zehn Jahre lang hinarbeiten 

müssen. Das hätte wirklich schneller gehen können. Was wir heute hier auf dem Tisch 

liegen haben, ist kein Meilenstein der Gleichstellungspolitik. Das ist einfach nur eine 

Enttäuschung.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wer denkt, dass ein bisschen Digitalisierung und eine neue Mustervorlage ausreichen, 

um echte Gleichstellung im öffentlichen Dienst zu erreichen, hat, mit Verlaub, nichts 

verstanden; denn Gleichstellung ist kein Bürokratieprojekt, sie ist ein Gerechtigkeits-

versprechen. Uns reicht dieser Gesetzentwurf nicht. Er bleibt mutlos, er bleibt kleintei-
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lig, und er bleibt vor allem hinter dem zurück, was in anderen Bundesländern längst 

Standard ist und bei uns in Bayern auch möglich wäre.

Ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir auch kritisieren, wie dieses Gesetz zustande 

kam, nämlich ohne Beteiligung. Wir GRÜNEN haben neun konkrete Änderungsanträ-

ge eingebracht mit dem Ziel, dass Gleichstellung in Bayern endlich den Stellenwert 

bekommt, den sie verdient. Es geht um klare Vorgaben, um wirksame Strukturen und 

eben echte Beteiligung.

Heute fallen viele Unternehmen, an denen der Freistaat mehrheitlich beteiligt ist, 

nicht unter das Gesetz, etwa Landesgesellschaften oder Beteiligungen der Kommu-

nen. Aber die Logik muss doch sein: Wo der Staat Verantwortung trägt, muss er 

auch für Gleichstellung sorgen. – Deshalb lautet unser Antrag, den Geltungsbereich 

auszuweiten, so, wie es übrigens auch 1996 der Fall war, bevor diese Strukturen 

ausgegliedert oder umgewandelt wurden. Wir wollen, dass auch Unternehmen, an 

denen der Freistaat mehrheitlich beteiligt ist, unter das Gesetz fallen. Gleichstellung 

darf nicht vom Firmenschild abhängen, es ist egal, ob jemand bei der Behörde oder 

der Landesgesellschaft arbeitet.

Wir fordern hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit einer vollen Stelle ab 

20.000 Einwohner:innen. Das ist weder radikal noch neu, sondern einfach nur Stan-

dard in vielen anderen Bundesländern.

Ich finde, es lässt auch tief blicken, dass Sie eigentlich Ihre gesamte Redezeit über 

unsere Änderungsanträge gesprochen haben und viel zu wenig über Ihren eigenen 

Gesetzentwurf; denn der hat einfach keine Substanz.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Diese Forderung ist etwas, das auch die Sachverständigen in der Anhörung empfoh-

len haben: Wir fordern echte Freistellung, klare Aufgabenzuweisung und eine starke 

Rechtsposition der Gleichstellungsbeauftragten; denn solange diese Arbeit nebenbei 
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gemacht werden muss, bleibt sie einfach strukturell schwach. Manche Gleichstellungs-

beauftragten haben nur zwei, drei Stunden Kapazität für ihre Arbeit. Aber ganz ehrlich: 

Gleichstellungsarbeit ist doch kein Ehrenamt; sie ist Verfassungsauftrag, und sie muss 

uns auch etwas wert sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir wollen auch, dass Gleichstellungsbeauftragte ein echtes Mitspracherecht beim 

Personalauswahlverfahren haben. Heute dürfen sie nur auf Einladung der Bewer-

ber:innen teilnehmen. Wer glaubt, dass so strukturelle Benachteiligung abgebaut wird, 

verkennt doch die Realität. Bewerber:innen trauen sich nämlich oft gar nicht, das 

einzufordern, weil sie dann schon als unbequem gelten. Gleichstellung ist kein Service 

auf Wunsch, sie ist ein Recht.

Ein Punkt, der wirklich für Kopfschütteln bei mir sorgt und bei dem man auch sagen 

muss, dass die Reform in dem Fall ein echter Rückschritt ist, ist die Evaluationsklau-

sel der Staatsregierung. Ein Gesetz, das Gleichstellung zum Auslaufmodell erklärt, 

verfehlt wirklich seinen Zweck. Die Evaluationsklausel, nach der das Gesetz in zehn 

Jahren eventuell überflüssig werden könnte, ist naiv. In einer Zeit, in der Antifeminis-

mus und Demokratiefeindlichkeit zunehmen, stellen wir nicht weniger Regeln auf, 

sondern wir verteidigen unsere Grundwerte. Wer da von weniger Regeln träumt, hat 

die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Unser Antrag lautet deshalb: Evaluationsbericht ja, 

aber keine Kannvorschrift mit einem impliziten Ziel des Abbaus.

Ein freiwilliges Mediationsverfahren, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, finde ich zwar 

ganz nett. Es ersetzt aber keine verbindlichen Rechtsmittel. Wir finden, es braucht 

ein echtes Beanstandungsrecht, das greift, wenn Dienststellen gesetzliche Vorgaben 

ignorieren, das auch an Fristen gebunden ist und das gewisse Eskalationsstufen 

vorsieht. Niemand will gegen die eigene Dienststelle klagen müssen. Da sind wir 

uns einig. Aber allein die Möglichkeit dazu schafft eine Art Waffengleichheit zwischen 

den verschiedenen Parteien und hilft, im Vorfeld Einigung zu finden und ein bisschen 
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Druck aufzubauen. Ohne klare Sanktionsmöglichkeiten, ohne echte Konsequenzen ist 

dies doch mehr eine Empfehlung als ein echtes Gesetz.

An dieser Stelle geht uns auch der Gesetzentwurf der SPD nicht weit genug, der 

ansonsten Substanz hat und tatsächlich Strukturen verändern will. Wir können ihm 

deshalb zustimmen.

Die Einführung von Mustervorlagen begrüßen wir. Es wurde deutlich, dass dies für 

viele kleinere Kommunen und Landkreise eine echte Erleichterung darstellen wird. 

Aber was wird in diesen Vorlagen drinstehen? Für uns, die wir heute darüber abstim-

men sollen, ist das eine Blackbox.

Wir schlagen deshalb vor, gesetzlich festzulegen, welche Ziele und Strukturen diese 

Konzepte mindestens enthalten müssen, zum Beispiel Zielvorgaben nicht nur für 

Führungspositionen, sondern für alle Hierarchieebenen. Gleichstellung endet nicht an 

der Tür zum Chefbüro. Wenn wir Führung wirklich neu und gleichberechtigt denken 

wollen, dann müssen wir den Nachwuchs doch dort fördern, wo er entsteht, und das 

ist auf der untersten Hierarchieebene. Genau dort entscheidet sich, wer Perspektiven 

bekommt, wer ermutigt wird, Verantwortung zu übernehmen, und wer das nötige Ver-

trauen spürt, um sich weiterzuentwickeln.

Wenn wir an dieser entscheidenden Stelle nicht gezielt ansetzen, dann hören wir in 

ein paar Jahren wieder denselben Satz: Wir hätten ja gerne eine Frau genommen, 

aber leider hat sich keine beworben. – Dieses "leider" ist kein Zufall. Das ist das Er-

gebnis von verpasster struktureller Förderung. So entstehen die berühmten gläsernen 

Decken, nicht erst ganz oben – sie werden von unten gebaut.

(Martin Wagle (CSU): Was ist das für ein Leben, das Sie hier schildern? Das ist 

doch Unsinn!)

Genau das ist das Gegenteil von echter Gleichstellung. Wer sie ernst meint, muss 

gezielt Räume öffnen, Barrieren abbauen und Frauen frühzeitig in Führung denken.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Außerdem fordern wir, dass die Vorgaben zur geschlechtergerechten Auswahl von 

Referierenden und Leitenden bei Fortbildungen nicht gestrichen werden. Frauen sind 

in Fortbildungen und bei Fachanhörungen immer noch deutlich unterrepräsentiert. 

Deshalb muss der Freistaat hier eine klare Vorbildfunktion einnehmen.

All das hätte die Staatsregierung wissen können; denn die Anhörung war eindeutig: 

Der Status quo reicht nicht aus. Wir haben es schon gehört: Fast ein Drittel der Dienst-

stellen hat kein Gleichstellungskonzept, und 14,5 % haben keine Gleichstellungsbe-

auftragten ernannt.

Unsere Vorschläge orientieren sich an dem, was andere Länder längst besser machen 

und was auch in Bayern machbar wäre. Deshalb sagen wir heute deutlich: Dieses 

Gesetz ist ein Schritt, aber einer, der auf halber Strecke stehen bleibt. Wir GRÜNE 

stehen für echte Gleichstellungspolitik, die diesen Namen auch verdient – verbindlich, 

wirksam und zukunftsfest. Denn Gleichstellung ist kein Luxus: Sie ist das Fundament 

einer modernen, gerechten und demokratischen Gesellschaft.

Wir danken an dieser Stelle noch ausdrücklich den Gleichstellungsbeauftragten im 

Land für ihren oft unsichtbaren, aber unschätzbar wichtigen Einsatz. Ich finde, wir 

schulden ihnen ein Gesetz, das nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner basiert, 

sondern auf Mut, Weitblick und vor allem Verbindlichkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Für die 

Staatsregierung spricht nun Frau Staatsministerin Ulrike Scharf. Bitte, Frau Staatsmi-

nisterin, Sie haben das Wort.

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Herr Vizepräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute ein zentrales Verspre-
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chen aus unserer Bayerischen Verfassung einlösen können, nämlich Artikel 118 Ab-

satz 2, der eindeutig sagt:

"Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 

die Beseitigung bestehender Nachteile hin."

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichstellung ist kein Wunschtraum. Gleichstellung 

ist Verfassungsauftrag, den wir jetzt erneuern mit diesem Gesetzentwurf, heute in der 

Zweiten Lesung.

Ich möchte mich gleich zu Beginn sehr herzlich bei den Regierungsfraktionen für 

die konstruktive Zusammenarbeit und das Miteinander bedanken, das auf dem Weg 

wirklich gut funktioniert hat.

Was wir in der Gleichstellungspolitik erreichen, macht den Unterschied aus, nicht nur 

für den Einzelnen, sondern für uns alle. Gleichstellungspolitik entscheidet mit darüber, 

wie gerecht, klug und innovativ unser Staat handelt. Gleichstellung ist das Fundament 

für Fortschritt. Wo Frauen keine Chance bekommen, verschenken wir Potenzial. Wo 

Männer in Rollen gedrängt werden, verlieren wir Entscheidungsfreiheit. Wo Gleichstel-

lung fehlt, entsteht Unwucht in Betrieben, Familien und Behörden. Damit es rund läuft, 

brauchen wir diesen Ausgleich.

Darum brauchen wir dieses Gesetz, weil Gleichstellung nicht von alleine kommt. Wir 

müssen Strukturen verändern, nicht nur Absichten formulieren. Der öffentliche Dienst 

spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Er ist nicht irgendein Arbeitgeber. Er ist Vor-

bild, Maßstab und Orientierung. Es ist klar: Wir wollen junge Talente, kompetente 

Führung und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter, für Väter, für alle. 

Gleichstellung ist also der Schlüssel. Sie ist nicht die Kür, sondern der Kern moderner 

Personalpolitik.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Wir sehen den Fortschritt. Liebe Kollegin Dr. Strohmayr, ich bedauere es, dass Sie die 

Zahlen offensichtlich nicht genau angeschaut haben und ein düsteres Bild und einen 

Stillstand verzeichnen, was den Fortschritt betrifft. 45,5 % der Führungspositionen im 

Freistaat Bayern sind bei Frauen. Die Tendenz ist steigend. Wir entwickeln uns sehr 

gut. Der Erfolg zeigt auch, dass Praxisleitfäden, Führung in Teilzeit, aber auch der 

Austausch mit den Gleichstellungsbeauftragten Instrumente sind, die in der Praxis 

wirken.

Wir wissen aber auch: Nicht überall greifen diese Instrumente. Es gibt leider Dienst-

stellen ohne Gleichstellungskonzept, ohne Strategie, um Familie und Beruf miteinan-

der zu vereinbaren. Das können wir uns gerade im Wettbewerb um die besten Fach-

kräfte schlichtweg nicht leisten. Gleichstellung ist ein Standortfaktor – davon bin ich 

überzeugt – für einen modernen, leistungsfähigen öffentlichen Dienst.

Darum bringen wir dieses Gesetz auf den Weg. Für mich ist es ein klarer, echter 

Modernisierungsschritt. Wir setzen dort an, wo Veränderung entsteht, nämlich in den 

Dienststellen, in der Verantwortung der Leitungen – in der Praxis, nicht auf dem 

Papier. Wir setzen auf Entbürokratisierung, Digitalisierung und Eigenverantwortung. 

Denn ein Gesetz ist kein Maßnahmenkatalog.

Jetzt habe ich hier schon viele Gesetzeslesungen miterlebt. Immer wieder wird der 

Versuch unternommen, Maßnahmen in ein Gesetz zu schreiben. Ein Gesetz gibt 

aber den Rahmen vor. Gelebte Gleichstellung finden wir in den Dienststellen, nicht 

im Gesetzesblatt. Gleichstellung entsteht nicht nur durch Paragrafen, sondern durch 

Haltung, Handeln und Klarheit. Genau dafür sorgt dieses Gesetz.

Was ist jetzt neu und wichtig? – Generell sagen wir: Gleichstellung geht uns alle an. 

Gleichstellung ist Gemeinschaftsaufgabe. – Ich sage aber auch klar: Wer führt, trägt 

die Verantwortung. Chefinnen und Chefs müssen Haltung zeigen. Gleichstellungsbe-

auftragte setzen nicht um, sondern begleiten, beraten und unterstützen. Die Verant-

wortung liegt bei den Dienststellen. Der Gesetzentwurf macht dies auch ganz deutlich.
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Im Übrigen gilt es, nicht nur Frauen zu fördern, sondern Teilhabe zu ermöglichen für 

Männer wie für Frauen in Verantwortung, in Führung, in Familie. Faire Teilhabe muss 

für alle möglich sein.

Deshalb führen wir – erstens – in unserem Gesetz verpflichtende Zielvorgaben für 

Führungspositionen ein, weil Führung prägt, Vorbilder zählen und der öffentliche 

Dienst Vorbild sein muss. Übrigens: Führen in Teilzeit ist kein Luxus. Es ist Realität. 

Das wird auch in Zukunft so sein. Denn Fachkräfte fallen nicht einfach vom Himmel. 

Ich habe es vorher schon erwähnt: Auch der öffentliche Dienst sucht händeringend 

nach Fachkräften. Die besten Leute sitzen oft nicht 40 Stunden im Büro, sondern sind 

auch einmal auf dem Spielplatz oder beim Pflegedienst für ihre Eltern.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweitens: einheitliche Gleichstellungskonzepte. Sie sind mir sehr wichtig. Sie sind 

digital, standardisiert und verständlich. Die Inhalte werden wir jetzt gemeinsam mit 

den Ressorts, den Gleichstellungsbeauftragten und den kommunalen Spitzenverbän-

den erarbeiten. Im Ergebnis muss stehen: weniger Verwaltungsaufwand, bessere 

Vergleichbarkeit, mehr Steuerung mit Raum für Eigenverantwortung und Daten, die 

Orientierung geben. Wir bringen Struktur hinein, damit jede Dienststelle klar weiß: 

Was ist unser Ziel? Wo stehen wir? Wie kommen wir voran?

Und ja, wir machen das verbindlich. Das halte ich für absolut richtig. Denn ohne klares 

Ziel kein klarer Weg. Wichtig bei den einheitlichen Gleichstellungskonzepten ist mir 

auch, dass wir Transparenz schaffen: Wer hat ein Konzept, wer hat keines? Wer sind 

die Gleichstellungsbeauftragten? Wir wollen es wissen, um dann gezielt unterstützen 

zu können.

Der dritte Punkt im Gesetz: Wir stärken die Gleichstellungsbeauftragten. Wir verlän-

gern die Amtszeit auf fünf Jahre.Ich freue mich über die Zustimmung auch seitens der 

Opposition. Diese Verlängerung ist gut, sie steht für Kontinuität und Verlässlichkeit. 
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Wir definieren auch die Rolle der Stellvertretung. Auch das ist klar geregelt und fest 

verankert. Wer Verantwortung trägt, braucht auch Rückhalt.

Viertens. Wir führen ein Mediationsverfahren bei Konflikten ein. Das heißt: miteinander 

reden und nicht gegeneinander klagen. Der Weg zur Gleichstellung soll kein Gerichts-

termin, sondern eine gemeinsame Verantwortung sein.

Fünftens. Schließlich bauen wir ein Netzwerk für kommunale Gleichstellungsbeauf-

tragte auf. Denn warum soll eine Kommune das Rad neu erfinden, wenn es bei 

den Nachbarn schon wunderbar läuft? Wir sagen ganz klar: voneinander lernen, das 

Wissen auch teilen und Best Practice sichtbar machen.

Wir setzen auf Zusammenarbeit, nicht auf Gängelung. Wir vertrauen auf die Kompe-

tenz vor Ort und geben Werkzeuge an die Hand. Das ist die Linie für unser Bayeri-

sches Gleichstellungsgesetz.

Was wir nicht brauchen – es ist heute von den Vorrednerinnen und Vorrednern schon 

angesprochen worden –, sind Vorschläge, die wir jetzt von linker Seite gehört haben. 

Wir regeln das Notwendige, aber wir überfrachten das Gesetz nicht. Ich finde es 

in Zeiten, in denen gerade auch auf die Kommunen unglaublich viel Verantwortung 

zukommt, die wichtigste Aufgabe, genau diese Balance zu finden – das Notwendige 

regeln, aber nicht überfrachten.

Die Vorschläge von SPD und GRÜNEN sind, so ehrenwert sie klingen mögen, schlicht 

zu teuer; sie sind zu kompliziert und manchmal auch ziemlich realitätsfern.

(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRÜNE))

Eine feste Freistellung? – Ja, das klingt nach Schutz, aber es ist total unflexibel. 

Es ist teuer, und es ist einfach nicht überall praktikabel. Was in der einen Behörde 

funktioniert, passt nicht automatisch zur nächsten oder zu anderen Behörden. Starre 

Prozentsätze verkennen die Realität. Dienststellen sind verschieden. Darum setzen 

wir auf Flexibilität und auf passgenaue Lösungen.
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Ein generelles Teilnahmerecht für die Gleichstellungsbeauftragten bei den Bewer-

bungsgesprächen war Ihr Vorschlag. Das würde in der Praxis viele Verfahren verzö-

gern. Wir verlieren Zeit, und wir verlieren womöglich auch die besten Bewerberinnen 

und Bewerber. Unser Ansatz – ich halte ihn für sehr überzeugend – ist die Wahlfrei-

heit. Die Bewerberin, der Bewerber entscheidet, ob die oder ob der Gleichstellungsbe-

auftragte dabei sein soll oder nicht. So bleibt das Verfahren schlank und vor allen 

Dingen auch fair.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes Gesetz. Es 

ist ein modernes Gesetz, das vor allen Dingen Maß hält und Maßstäbe setzt. Ich darf 

deshalb um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung bitten.

Wir lehnen die Änderungsanträge der GRÜNEN und den Gesetzentwurf der SPD ab; 

denn – gerne noch einmal wiederholt – wir tun das, was nötig ist. Wir stärken die 

Gleichstellung klar und konsequent, aber mit eindeutigem Gespür für den öffentlichen 

Dienst. Wir erfüllen den Auftrag aus unserer Verfassung, nämlich: Gleichstellung ver-

wirklichen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Staatsministerin, für eine Zwischenbe-

merkung hat die Kollegin Dr. Simone Strohmayr, SPD-Fraktion, das Wort.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte noch einmal 

nachfragen. Sie haben in Ihrer Rede betont, wie wichtig die Gleichstellung ist. Das 

waren schöne Worte, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann.

Ich glaube, woran es tatsächlich fehlt, ist die Umsetzung. Ich möchte Sie da doch 

noch einmal an Zahlen erinnern, die mir vorliegen, gemäß denen Bayern dem Bund 

und anderen Bundesländern bei der Gleichstellung gewaltig hinterherhinkt. Bayern 

hat im bundesweiten Vergleich zum Beispiel die wenigsten kommunalen Gleichstel-
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lungsbeauftragten, nur 0,3 pro 100.000 Einwohner. In Niedersachsen sind es 1,7 pro 

100.000 Einwohner. Die Zahlen habe ich Ihnen genannt.

Es gibt trotz Verpflichtung viele, die keine Gleichstellungsbeauftragte oder keinen 

Gleichstellungsbeauftragten haben. Es gibt keine Gleichstellungskonzepte. Sie reden 

jetzt davon, das werde mit diesem neuen Gesetz alles besser. – Allein mir fehlt der 

Glaube.

Wie soll es denn besser werden, wenn wir keine Regelungen dazu einführen? Sie 

glauben doch nicht, dass das, was in den letzten drei Jahren nicht passiert ist, mit 

diesem Gesetz passiert.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Kollegin, Sie haben für die Zwischen-

bemerkung eine Minute. – Bitte, Frau Staatsministerin.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Und dann möchte ich zum Schluss noch kurz sagen: 

Ich – –

(Unruhe bei der CSU)

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): So, jetzt ist der Ton 

weg.

(Heiterkeit bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort.

(Zurufe der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr (SPD))

Das Wort hat die Frau Staatsministerin.

(Zuruf: Lauter!)

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Liebe Frau Kollegin 

Dr. Strohmayr, ich kann leider an Ihrer negativen Haltung, was die Gleichstellung und 
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deren Ergebnisse in Bayern betrifft, nichts ändern. Sie werden diese Grundhaltung 

nicht verändern.

Aber wenn Sie genau zugehört haben – Sie haben jetzt im Ausschuss intensiv mitge-

wirkt –, dann wissen Sie, was wir verbindlich ändern. Wir wollen einheitliche Gleich-

stellungskonzepte, weil wir wissen wollen: Wer sind die Gleichstellungsbeauftragten? 

Wie ist die Umsetzung?

Ich glaube, was Sie schlichtweg nicht verstehen wollen: Es ist so entscheidend und 

wichtig, im öffentlichen Dienst nicht nur den attraktiven Arbeitgeber zu sehen. Wir 

müssen auf Gleichstellung hinwirken. Gleichstellung muss stattfinden.

Ja, Gleichstellung ist ein Verfassungsauftrag, aber es muss ein gangbarer Weg sein 

und keine Gängelung. Das, was wir hier auf dem Weg gemeinsam erarbeitet haben, 

ist für mich die beste Grundlage, um in der Gleichstellung noch besser voranzukom-

men.

Ja, es stimmt, wir hätten das Gleichstellungsgesetz schon sehr viel früher angehen 

sollen. Es ist aus dem Jahr 1996, und es ist verstaubt. Aber genau das war auch mein 

Auftrag. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier im Sozialministerium im Amt und freue 

mich wirklich, dass wir dieses Gesetz jetzt heute in der Zweiten Lesung auf den Weg 

bringen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Staatsministerin. – Wei-

tere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen, und wir 

kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Gesetzentwürfe wieder getrennt.

Zuerst lasse ich über den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 

Bayerischen Gleichstellungsgesetzes und die dazugehörigen Änderungsanträge ab-

stimmen. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung 

auf Drucksache 19/4432, die hierzu eingereichten Änderungsanträge der Fraktion 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 19/6606 mit 19/6614 sowie die 

Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Fragen des 

öffentlichen Dienstes auf Drucksache 19/7229.

Vorab ist über die soeben genannten Änderungsanträge abzustimmen. Der feder-

führende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfiehlt alle neun Ände-

rungsanträge zur Ablehnung. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass über alle 

Änderungsanträge gemeinsam abgestimmt werden soll. Zugrunde gelegt werden die 

jeweiligen Voten im federführenden Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 

einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind offensichtlich alle 

Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Stimmenthaltungen? – Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten, das heißt: Diese Änderungsanträge sind abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 

Drucksache 19/4432. Der federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-

tes empfiehlt Zustimmung. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, dass 

in § 1 Nummer 30, dort in Artikel 23 Absatz 1 Satz 1, und in § 2 als Datum des 

Inkrafttretens jeweils der "16. Juli 2025" eingetragen wird. Im Einzelnen verweise ich 

auf die Drucksache 19/7229.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Die CSU-Fraktion und die FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! – Die 

AfD-Fraktion, die SPD-Fraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 

– Keine. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.
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Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen der 

CSU und der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich auf dieselbe Weise anzuzei-

gen. – Das sind die AfD-Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD-Fraktion. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes".

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion auf 

Drucksache 19/4553. Der federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-

tes empfiehlt den Gesetzentwurf zur Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zustim-

men will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion sowie die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die FREIEN WÄHLER, die 

CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf 

ist damit abgelehnt.

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, gebe ich nun die Ergebnisse 

der vorher durchgeführten Wahlen bekannt, zunächst zur Wahl eines Vizepräsidenten 

des Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 3. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen 

Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 159 Abgeord-

nete teilgenommen. Ungültig war keine Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Martin Böhm 

entfielen 28 Ja-Stimmen und 130 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten hat sich ein 

Abgeordneter. Damit hat Herr Abgeordneter Martin Böhm nicht die erforderliche Mehr-

heit der Stimmen erreicht. Der Tagesordnungspunkt 3 ist damit erledigt.

Nun gebe ich das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 4, bekannt. Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung 

der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl 
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haben 164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war eine Stimme. Auf den Abgeord-

neten Benjamin Nolte entfielen 29 Ja-Stimmen und 133 Nein-Stimmen. Der Stimme 

enthalten hat sich ein Abgeordneter. Damit hat der Abgeordnete Benjamin Nolte nicht 

die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Der Tagesordnungspunkt 4 ist damit 

erledigt.

Ich gebe das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Mitglieds des Parlamen-

tarischen Kontrollgremiums, Tagesordnungspunkt 5, bekannt. Nach Artikel 2 des Par-

lamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit 

der Mitglieder des Landtags auf sich vereint. An der Wahl haben 164 Abgeordnete 

teilgenommen. Ungültig war keine Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Richard Graupner 

entfielen 28 Ja-Stimmen und 134 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten haben sich 

2 Abgeordnete. Ich stelle fest, dass Herr Richard Graupner nicht zum Mitglied des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt worden ist. Der Tagesordnungspunkt 5 

ist damit erledigt.
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